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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Eine Motion Reynard (sp, VS) wollte den Bundesrat mit einer Änderung der Verordnung
über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften
(SpV) beauftragen. Diese sollte dahingehend angepasst werden, dass die Einhaltung des
Sprachengesetzes (SpG) durch Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung
sichergestellt werden kann. Der Bundesrat könne im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben zwar vorsehen, dass von der Bundesverwaltung unabhängige Organisationen
und Personen, die mit Verwaltungsaufgaben betraut sind, gewissen Bestimmungen des
SpG entsprechen müssen, jedoch werde diese Möglichkeit noch zu selten genutzt.
Handkehrum sei besonders bei vom Bund finanzierten Organisationen eine immer
stärkere Verlagerung auf den englischsprachigen Korrespondenzweg festzustellen.
Gerade im Kontext des anhaltenden Sprachenstreites berge dieser virulente Angriff auf
die Nationalsprachen eine grosse Gefahr für den nationalen Zusammenhalt und die
Wahrung der Landessprachen der Schweiz. Daher sollten Einzelpersonen im Austausch
mit besagten Organisationen und Personen in mindestens einer der Amtssprachen
kommunizieren können. 
Der Bundesrat beantragte die Motion zur Ablehnung, auch wenn er in seiner
Stellungnahme betonte, dass er in gewissen Belangen die Anliegen des Motionärs teile.
Er verwies auf Art. 6 Abs. 1 SpG, welcher besagt, dass wer sich an besagte
Organisationen wende, dies in einer Amtssprache nach eigener Wahl tun könne. Zudem
sei zu bedenken, dass ein Grossteil dieser Organisationen relativ klein und nur regional
bzw. lokal tätig ist – bei gleichzeitig sehr divergierenden Aufgaben und Funktionen. In
diesem Sinne müsse die Möglichkeit einer spezifischen Interessenabwägung offen
bleiben. Der Nationalrat kam bei seiner Abstimmung dem Antrag des Bundesrates nach
und lehnte den Vorstoss mit 106 zu 78 Stimmen bei drei Enthaltungen ab. 1

MOTION
DATUM: 07.06.2017
MELIKE GÖKCE

1) AB NR, 2017, S. 943 ff.
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